
1.1. StGB - Besonderer Teil

(2) Ein Erwachsener, der unter denselben Voraus
setzungen einen Jugendlichen anderen Geschlechts 
zwischen sechzehn und achtzehn Jahren zum Ge-' 
schlechtsverkehr oder zu geschlechtsverkehrsähnli
chen Handlungen mißbraucht, wird mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

§ 151 \ "
Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen glei
chen Geschlechts sexuelle Handlungen vornimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§ 152
Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten
(1) Verwandte in gerader Linie, die miteinander 
Geschlechtsverkehr durchführen, werden mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Jugendliche 
sind strafrechtlich nicht verantwortlich.
(2) Geschwister, die miteinander Geschlechtsver
kehr durchführen, werden mit Verurteilung auf Be
währung oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft. Bei Jugendlichen kann von Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit abgesehen wer
den.

Unzulässige Schwangerschafts
unterbrechung

§ 153
(1) Wer entgegen den gesetzlichen Vorschriften die 
Schwangerschaft einer Frau unterbricht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Frau dazu veran
laßt oder sie dabei unterstützt, ihre Schwangerschaft 
selbst zu unterbrechen oder eine ungesetzliche 
Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen zu las
sen. Die Strafverfolgung verjährt in drei Jahren.

Hinweis: Vgl. das hier abgedr. Gesetz vom 9. 3. 
1972 über die Unterbrechung der Schwangerschaft 
(GBl. I Nr. 5 S. 89):
„Die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung 
und Beruf. Ehe und Familie erfordert, daß die Frau 
über die Schwangerschaft und deren Austragung 
selbst entscheiden kann. Die Verwirklichung dieses 
Rechts ist untrennbar mit der wachsenden Verant
wortung des sozialistischen Staates und aller seiner 
Bürger für die ständige Verbesserung des Gesund
heitsschutzes der Frau, für die Förderung der Fami
lie und der Liebe zum Kind verbunden. Dazu be
schließt die Volkskammer folgendes Gesetz:

§ 1
(1) Zur Bestimmung der Anzahl des Zeitpunktes 
und der zeitlichen Aufeinanderfolge von Geburten

wird der Frau zusätzlich zu den bestehenden Mög
lichkeiten der Empfängnisverhütung das Recht 
übertragen, über die Unterbrechung einer Schwan
gerschaft in eigener Verantwortung zu entscheiden.
(2) Die Schwangere ist berechtigt, die Schwanger
schaft innerhalb von 12 Wochen nach deren Beginn 
durch einen ärztlichen Eingriff in einer geburtshilf
lich-gynäkologischen Einrichtung unterbrechen zu 
lassen.
(3) Der Arzt, der die Unterbrechung der Schwan
gerschaft vornimmt, ist verpflichtet, die Frau über 
die medizinische Bedeutung des Eingriffs aufzuklä
ren und über die künftige Anwendung schwanger- 
schaftsverhütendef Methoden und Mittel zu bera
ten.
(4) Die Unterbrechung einer Schwangerschaft ist 
auf Ersuchen der Schwangeren und nur nach den Be
stimmungen dieses Gesetzes ünd der zu seiner 
Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften zuläs
sig. Im übrigen gelten die §§ 153 bis 155 des Strafge
setzbuches vom 12. Januar 1968 (GBl. I Nr. 1 S. 1).

§ 2
(1) Die. Unterbrechung einer länger als 12 Wochen 
bestehenden Schwangerschaft darf nur vorgenom
men werden, wenn zu erwarten ist, daß die Fortdau
er der Schwangerschaft das Leben der Frau gefähr
det, oder wenn andere schwerwiegende Umstände 
vorliegen.
(2) Die Entscheidung ’über die Zulässigkeit einer 
später als 12 Wochen nach Schwangerschaftsbeginn 
durchzuführenden Unterbrechung trifft eine Fach
ärztekommission.

§ 3
(1) Die Unterbrechung der Schwangerschaft ist un
zulässig, wenn die Frau an einer Krankheit leidet, die 
im Zusammenhang mit dieser Unterbrechung- zu 
schweren gesundheitsgefährdenden oder lebensbe
drohenden Komplikationen führen kann.
(2) Die Unterbrechung der Schwangerschaft ist un
zulässig, wenn seit der letzten Unterbrechung weni
ger als 6 Monate vergangen sind. In besonderen Aus
nahmefällen kann die Genehmigung von der Fach
ärztekommission gemäß § 2 Absatz 2 erteilt werden.

§ 4
(1) Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbe
handlung einer nach diesem Gesetz zulässigen Un
terbrechung der Schwangerschaft sind arbeits- und 
versicherungsrechtlich dem Erkrankungsfall gleich
gestellt.
(2) Die Abgabe ärztlich verordneter schwanger
schaftsverhütender Mittel an sozialversicherte Frau
en erfolgt unentgeltlich.

'S 5
(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Beschlußfassung in 
Kraft.
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